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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
16. Wahlperiode

Drucksache 16 /715
23. 06. 05

Kleine Anfrage der Fraktion der SPD vom 23. Juni 2005

Frauen in Geschäftsführungen und Aufsichtsräten des Konzerns Bremen

„Bei Benennungen für und Entsendungen in Gremien, öffentliche Ämter, Delega-
tionen, Kommissionen, Konferenzen, repräsentative Funktionen, Veranstaltungen
und Personalauswahlgremien sollen Frauen zur Hälfte berücksichtigt werden.“ Diese
Vorschrift des Gesetzes zur Gleichstellung von Frau und Mann im öffentlichen Dienst
des Landes Bremen (Landesgleichstellungsgesetz) betrifft die zum „Konzern Bre-
men“ gehörenden privatrechtlich organisierten Gesellschaften zwar formal nicht,
sollte aber als Verpflichtung auch in den ausgelagerten Bereichen der bremischen
Verwaltung begriffen werden. Die Realität sieht anders aus: Geschäftsführungen
und Aufsichtsräte der bremischen Gesellschaften weisen durchweg eine weit über-
höhte Männerquote auf.

Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat:

1. Wie hoch ist der durchschnittliche Frauenanteil in den Geschäftsführungen/
Vorständen und Aufsichtsräten der zum „Konzern Bremen“ gehörenden Ge-
sellschaften (Stichtag 30. Juni 2005)?

2. Welche Aufsichtsrats- und Vorstandsposten

— in Bremer Unternehmen im Landesbesitz,

— in Bremer Unternehmen mit Landesbeteiligung und

— in städtischem oder anteilig in städtischem Besitz befindlichen Unterneh-
men in Bremen und Bremerhaven

wurden seit Beginn der 16. Legislaturperiode bis zum 30. Juni 2005 besetzt?
Bitte jeweils die Unternehmen mit der Anzahl der durch den Senat besetzten
Aufsichtsrats- und Vorstandsposten geschlechterdifferenziert aufführen.

3. Aus welchen Bereichen kommen die vom Senat benannten Aufsichtsrätinnen
und weiblichen Vorstandsmitglieder (Senatsverwaltung, Hochschule/Wissen-
schaft, Wirtschaft, etc.)? Bitte die jeweiligen Aufsichtsrätinnen und weiblichen
Vorstandsmitglieder den einzelnen Bereichen zuordnen.

4. Wurde bei den Aufsichtsrats- und Vorstandsbesetzungen in dem zu Frage zwei
genannten Zeitraum die gemäß § 5 LGG geforderte geschlechterparitätische
Besetzung bei den durch den Senat zu besetzenden Posten eingehalten? Wenn
nein, was waren die Gründe für jeden Einzelfall?

5. Welche Anstrengungen bzw. welche konkreten Maßnahmen hat der Senat in
der Vergangenheit unternommen, um die in § 5 LGG geforderte geschlechter-
paritätische Besetzung von Aufsichtsräten und Vorständen der zur Frage zwei
genannten Unternehmen umzusetzen?

6. Wie viele Aufsichtsrats- und Vorstandsposten stehen voraussichtlich im Zeit-
raum vom 1. Juli 2005 bis zum Ende dieser Legislaturperiode zur Neubesetzung
an? Bitte die jeweiligen Unternehmen mit der Anzahl der durch den Senat zu
besetzenden Aufsichtsrats- und Vorstandsposten aufführen.
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7. Welche Anstrengungen bzw. welche konkreten Maßnahmen hat der Senat
bereits eingeleitet bzw. wird der Senat noch einleiten, damit zukünftig die Ben-
nennung von Personen durch den Senat für Aufsichtsrats- und Vorstandsposi-
tionen geschlechterparitätisch erfolgen kann?

Ursula Arnold-Cramer, Jens Böhrnsen und Fraktion der SPD

D a z u

Antwort des Senats vom 2. August 2005

1. Wie hoch ist der durchschnittliche Frauenanteil in den Geschäftsführungen/
Vorständen und Aufsichtsräten der zum „Konzern Bremen“ gehörenden Ge-
sellschaften (Stichtag 30. Juni 2005)?

Der Frauenanteil in Geschäftsführungen und Vorständen der bremischen Betei-
ligungsgesellschaften beträgt zum Stichtag 30. Juni 2005  7,65 %1. Bei den Auf-
sichtsratsmandaten der bremischen Beteiligungsgesellschaften beträgt der Frau-
enanteil 19,03 %1 zum Stichtag 30. Juni 2005.

2. Welche Aufsichtsrats- und Vorstandsposten

— in Bremer Unternehmen im Landesbesitz,

— in Bremer Unternehmen mit Landesbeteiligung und

— in städtischem oder anteilig in städtischem Besitz befindlichen Unterneh-
men in Bremen und Bremerhaven

wurden seit Beginn der 16. Legislaturperiode bis zum 30. Juni 2005 besetzt?
Bitte jeweils die Unternehmen mit der Anzahl der durch den Senat besetzten
Aufsichtsrats- und Vorstandsposten geschlechterdifferenziert aufführen.

Bezüglich der Aufsichtsratsmandate ist auf die Anlage 1 dieses Schreibens zu
verweisen.

Hinsichtlich der Geschäftsführungs- und Vorstandsposten ist auf die Anlage 2
dieses Schreibens zu verweisen. Geschäftsführungspositionen oder Vorstands-
posten werden grundsätzlich überregional ausgeschrieben. Die Auswahlent-
scheidung wird in aller Regel in enger Abstimmung zwischen dem zuständi-
gen Fachressort und dem Aufsichtsrat der jeweiligen Gesellschaft getroffen.

3. Aus welchen Bereichen kommen die vom Senat benannten Aufsichtsrätinnen
und weiblichen Vorstandsmitglieder (Senatsverwaltung, Hochschule/Wissen-
schaft, Wirtschaft, etc.)? Bitte die jeweiligen Aufsichtsrätinnen und weiblichen
Vorstandsmitglieder den einzelnen Bereichen zuordnen.

Es ist insoweit ebenfalls auf die Anlagen 1 und 2 zu diesem Schreiben zu ver-
weisen.

4. Wurde bei den Aufsichtsrats- und Vorstandsbesetzungen in dem zu Frage 2
genannten Zeitraum die gemäß § 5 LGG geforderte geschlechterparitätische
Besetzung bei den durch den Senat zu besetzenden Posten eingehalten? Wenn
nein, was waren die Gründe für jeden Einzelfall?

5. Welche Anstrengungen bzw. welche konkreten Maßnahmen hat der Senat in
der Vergangenheit unternommen, um die in § 5 LGG geforderte geschlechter-
paritätische Besetzung von Aufsichtsräten und Vorständen der zur Frage zwei
genannten Unternehmen umzusetzen?

7. Welche Anstrengungen, bzw. welche konkreten Maßnahmen hat der Senat
bereits eingeleitet bzw. wird der Senat noch einleiten, damit zukünftig die Ben-
nennung von Personen durch den Senat für Aufsichtsrats- und Vorstands-
positionen geschlechterparitätisch erfolgen kann?

Mit dem Gesetz zur Gleichstellung von Mann und Frau im öffentlichen Dienst
des Landes Bremen (Landesgleichstellungsgesetz) vom 20. November 1990 ist

–––––––
1 Ohne unwesentliche Beteiligungen der Gewoba AG, der Enkelgesellschaften der BLG und der

Tochtergesellschaften des Eurogate-Teilkonzerns.
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die gesetzliche Grundlage zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen
und Männern im bremischen öffentlichen Dienst geschaffen worden. Die darin
enthaltenen  Regelungen  sind  innerhalb  des  Geltungsbereiches  des  Landes-
gleichstellungsgesetzes umgesetzt worden.

Weiterhin hat der Senat im Rahmen seiner Beschlussfassung zum Strategi-
schen Personalentwicklungskonzept am 19. August 1997 das Ziel unterstri-
chen, ressortübergreifend wie dezentral Qualifikationen von Frauen verstärkt
zu berücksichtigen, zu entwickeln und einzusetzen. Die Verwirklichung von
Chancengleichheit bedeutet in diesem Zusammenhang insbesondere eine Zu-
nahme des Anteils von Frauen in Führungspositionen. In der bremischen Ver-
waltung sind die dazu vorhandenen Ansätze kontinuierlich weiter ausgebaut
worden. Dies zeigt sich u. a. dadurch, dass Frauen insbesondere bei den fol-
genden Maßnahmen der Personalentwicklung vorrangig berücksichtigt wer-
den:

— beim Nachwuchspool für die Laufbahn des höheren allgemeinen Verwal-
tungsdienstes und für Hochschulabsolventinnen,

— in der systematischen Aufstiegsqualifizierung beim Wechsel von der ge-
hobenen in die höhere Funktionsebene und

— in der Führungskräftefortbildung.

Dabei ist im Rahmen des behörden-/dienststellenübergreifenden Frauenförder-
plans gemäß § 6 Abs. 2 LGG die besondere Verantwortung der Vorgesetzten,
Mitarbeiterinnen für höherwertige Funktionen, in denen Frauen deutlich unter-
repräsentiert sind, zu fördern und zu motivieren, fest verankert.

Der Senat hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich die Berichterstattung
zum Landesgleichstellungsgesetz qualitativ ausgebaut. So berichtet er in die-
sem Zusammenhang auch über die Besetzung von Leitungsfunktionen. Diese
Daten können als Ausgangspunkt zur Ergreifung gezielter Maßnahmen die-
nen und ebenso als Benchmarks für die Besetzung von Aufsichtsgremien ge-
nommen werden. Der Senat ist bemüht, die Erhebung von LGG-relevanten
Daten, die in den Haushaltsgesetzen 2004 und 2005 festgeschrieben wurde,
zukünftig für den gesamten Konzern umzusetzen, um eine konzernumgreifende
Berichtserstattung zu realisieren.

Der Senat wirbt regelmäßig für die Umsetzung von Maßnahmen zur Erhöhung
des Anteils von Frauen in Führungspositionen sowohl im Kernbereich als auch
bei den Eigen- und Beteiligungsgesellschaften. Die Verantwortung für die Um-
setzung von geeigneten dezentralen Maßnahmen liegt ebenso wie die Durch-
führung von Personalauswahlverfahren und die Entscheidung über Stellenbe-
setzungen bei den aufsichtsführenden Fachressorts.

Am 6. Mai 2003 hat der Senat das Konzept zur Implementierung des Gender
Mainstreaming in der bremischen Verwaltung beschlossen und damit den Pro-
zess und die Vorgehensweise, die Geschlechterperspektive in die Gesamtpolitik
aufzunehmen. Dies bedeutet, die Entwicklung, Organisation und Evaluierung
von politischen Entscheidungsprozessen und Maßnahmen so zu betreiben, dass
in jedem Politikbereich und auf allen Ebenen die Ausgangsbedingungen und
Auswirkungen auf die Geschlechter berücksichtigt werden, um auf das Ziel
einer tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern hinwirken zu kön-
nen. Dieser Prozess soll Bestandteil des normalen Handlungsmusters aller Res-
sorts und Organisationen werden, die an politischen Entscheidungsprozessen
beteiligt sind.

Der Senat ist der festen Überzeugung, dass die innerhalb der Verwaltung er-
griffenen Maßnahmen, insbesondere auch das Konzept des Gender Mainstrea-
ming, in die zum Konzern Bremen gehörenden Eigen- und Beteiligungsgesell-
schaften hineinwirken.

Die Erfolge und positiven Erfahrungen im bremischen öffentlichen Dienst werden
mittelfristig auch zu einer Erhöhung des Anteils von Frauen in Geschäftsführun-
gen/Vorständen und Aufsichtsräten führen.

Soweit Aufsichtsratsmandate mit externen Fachleuten, wie zum Beispiel Reprä-
sentanten  und  Repräsentantinnen  der  Handelskammer  oder  Mitgliedern  der
Bremischen Bürgerschaft, besetzt werden, hält sich der Senat regelmäßig an
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die Vorschläge der Institutionen bzw. Fraktionen. Mit dem Anschreiben, in dem
um Vorschläge für eine Nennung gebeten wird, weist der Senat auf § 5 LGG
hin und bittet um Benennung einer gleichen Anzahl von Frauen und Männern.

Bei Geschäftsführungs- und Vorstandsbesetzungen erfolgt die Entscheidung
nach der Bewerberlage unter Berücksichtigung des Prinzips der Bestenaus-
lese. Der Frauenanteil konnte bereits gesteigert werden. Der Senat geht davon
aus, dass die positive Praxis innerhalb der Verwaltung auch in diese Verfahren
weiterhin ausstrahlen wird. Dafür ist allerdings auch eine entsprechende Bewer-
berlage erforderlich. Nach den vorliegenden Informationen sind Frauen bei
den Bewerbungen nach wie vor unterrepräsentiert.

Über die Besetzung von Geschäftsführungspositionen bei den Töchtern der
Aktiengesellschaften im Bestandsportfolio der Freien Hansestadt Bremen wird
abschließend von den Aktiengesellschaften entschieden.

Der Senat wird seine Bemühungen, den Frauenanteil in Geschäftsführungs-
und Aufsichtsratspositionen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu er-
höhen, nachhaltig weiter betreiben.

6. Wie viele Aufsichtsrats- und Vorstandsposten stehen voraussichtlich im Zeit-
raum vom 1. Juli 2005 bis zum Ende dieser Legislaturperiode zur Neubesetzung
an? Bitte die jeweiligen Unternehmen mit der Anzahl der durch den Senat zu
besetzenden Aufsichtsrats- und Vorstandsposten aufführen.

Aufsichtsratsmandate werden jeweils zu Beginn einer neuen Legislaturperi-
ode neu besetzt. Die Amtszeit der Aufsichtsräte ist in den neueren Gesellschafts-
verträgen Bremens nicht mehr befristet. Sollte in den älteren Gesellschaftsver-
trägen eine Befristung vorgesehen sein, die abweichend von der Legislaturpe-
riode der Bremischen Bürgerschaft geregelt ist, erfolgt in aller Regel eine Wieder-
besetzung mit den zu Beginn der Legislaturperiode festgelegten Personen.
Wechsel bei den Aufsichtsratsmandaten kommen in der Regel nur dann vor,
wenn einzelne Personen ihre Ämter oder Funktion wechseln oder den bre-
mischen öffentlichen Dienst verlassen. Da über das Alter, den persönlichen
oder beruflichen Status der Aufsichtsratsmitglieder der bremischen Beteiligungs-
gesellschaften keine Daten erhoben werden und dies im Sinne einer Verwal-
tungsvereinfachung auch nicht sinnvoll ist, kann keine Aussage darüber ge-
troffen werden, wie viele Aufsichtsratsmandate bis zum Ende der Legislatur-
periode neu zu besetzen sind.

Bezüglich der Geschäftsführungs- und Vorstandspositionen werden nach heu-
tigem Kenntnisstand die folgenden Neubesetzungen erforderlich sein:

• Fischereihafenbetriebsgesellschaft mbH: eine Geschäftsführungsposition.

• Klinikum Bremen-Nord gGmbH: eine Geschäftsführungsposition.

In diese Übersicht sind übliche Vertragsverlängerungen nicht einbezogen, es
sei denn, es ist bereits heute bekannt, dass eine Verlängerung nicht beabsich-
tigt ist. Bei üblichen Vertragsverlängerungen handelt es sich nicht um Neube-
setzungen.
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